
 

Zweckverband Bauhof 
Reichenbach – Hochdorf 

Vorlage ZVB/2020/003 
  

  
Datum: 29.09.2020 Unterschrift 
Amt: 20 - Kämmerei  
Verantwortlich: Steiger, Wolfgang  
Aktenzeichen: 771.71  
Vorgang:    

 

 
Beratungsgegenstand 
 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

    

Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Bauhof 

23.11.2020 öffentlich beschließend 

 
 
Anlagen: 
keine 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

  Ergebnishaushalt 
 Teilhaushalt:       Produktgruppe:       
 

  Investitionsmaßnahme       
 Investitionsauftrag:       
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt beschlossen: 
 
 
 
  



 
 
 

Zweckverband Bauhof 

Reichenbach – Hochdorf 
 

Beschluss 
 

über den Wirtschaftsplan des 

Zweckverbandes Bauhof 

Reichenbach – Hochdorf 

für das Wirtschaftsjahr  

2021 
 

       

 

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit dem §§ 18, 19 

und 20 des Gesetzes überkommunale Zusammenarbeit und dem § 6 der Verbands-  

satzung hat die Verbandssammlung am 23.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan des Zweck- 

bandes Bauhof Reichenbach-Hochdorf für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen: 
 

 

       

1.    Der Erfolgsplan wird mit den Summen   

der Erträge auf EUR 2.155.600 

davon hoheitlich  EUR 1.568.500 

davon Betrieb gewerblicher Art EUR 587.100 
   

und   

der Aufwendungen auf EUR 2.155.600 

davon hoheitlich EUR  1.568.500 

davon Betrieb gewerblicher Art EUR 587.100 

festgesetzt.   

 

2.    Der Vermögensplan wird bei den 
verfügbaren 

  

und benötigten Mitteln auf die Summe von je EUR 210.600 

davon hoheitlich EUR 114.000 

davon Betrieb gewerblicher Art EUR 96.600 

festgesetzt.   

 

 

 

 



 

3.    Die vorgesehene Kreditaufnahme (Krediter-   

mächtigung) wird auf EUR 95.000 

davon hoheitlich EUR 30.000 

davon Betrieb gewerblicher Art EUR 65.000 

festgesetzt.   

   

4.    Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-   

mächtigungen wird auf EUR 0 

festgesetzt.   

 

5.    Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
auf 

EUR 350.000 

 festgesetzt.  



 
 
 
Sachdarstellung: 
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